
Informationen zur 
Gymnasialen Oberstufe

für Jahrgang 10



Grundlagen

• VO-GO und AVO-GOBAK und den Ergänzenden Bestimmungen 

• G9 – System
• Jg. 11: Einführungsphase („E-Phase“)

• Jg. 12: Qualifikationsphase („Q-Phase“) I

• Jg. 13: Qualifikationsphase („Q-Phase“) II



Jahrgang 10

• Klassenunterricht nach Stundentafel 1 bzw. 2 

• Unterricht nach Curricula für Sekundarstufe I

• Kurse nur in Religion/WuN bzw. Rs, Fr, La, Sn, Informatik

• Keine Abwahlmöglichkeit

• Versetzung gemäß WeSchVo



Abschlüsse am Ende von Jahrgang 10

• Hauptschulabschluss durch Versetzung nach 10

• Gleichstellung:
• Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss 

→ Bedingungen für SekI-RS nicht erfüllt
• Sekundarabschluss I – Realschulabschluss

→ ohne zweite Fremdsprache
→ ggf. mit Ausgleich

• Erweiterter Sekundarabschluss I 
→ reguläre Versetzung (ggf. mit Ausgleich)
→ Voraussetzung für den Besuch der E-Phase eines Gymnasiums (allgemeinbildend 

oder berufsbildend )



Fremdsprachenverpflichtung

• Pflichtfremdsprache (Engl.) → 5 – mind. 11

• Pflichtfremdsprache (Rs, La, Fr, Sn ) → 6 – mind. 11

• Eine FS bis zum Abitur / eine weitere ggf. in 12 → vgl. 
Belegungsverpflichtung 12/13



Naturwissenschaftenverpflichtung

• Drei aus Vier
• Biologie

• Chemie

• Informatik (ersetzend oder ergänzend)

• Physik

• Auswahl ist entscheidend für die Wahl der Prüfungskurse in der Q-
Phase, da „nur ein in der E-Phase belegtes Fach kann Prüfungsfach 
sein“

• In der Q-Phase muss eine NaWi (in allen Profilen) durchgehend belegt 
werden



Struktur der Gymnasialen Oberstufe
11.1 11.2

Einführungsphase

12.1 12.2 13.1 13.2

Qualifikationsphase



Unterricht in

Kernfächern
Schwerpunktfächern
Ergänzungsfächern

Wahlfächern
Seminarfach



Erwerb einer Gesamtqualifikation
durch Leistungen in der Qualifikationsphase

und in der Abiturprüfung



(Wahl-) Pflichtunterricht 
und Wahlunterricht



Vorbereitung und 
Grundlage für die Arbeit

in der 
Qualifikationsphase

Angebot von 
Schwerpunkten

Thematisch bestimmte 
Halbjahresabschnitte

Abiturprüfung 
(Zentralabitur)



Klassenverband
und

klassenübergreifende 
Lerngruppen
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Fächer in der Einführungsphase
Bereich Aufgabenfeld Fächer Wochenstunden

Pflichtfächer A Deutsch

fortgeführte Fremdsprache (Englisch)

weitere Fremdsprache (Fr, La, Rs, Sn)

Musik oder Kunst

3

3

3 

2

B Geschichte

Erdkunde

Politik-Wirtschaft (inkl. Berufsorientierung)

Religion oder Werte und Normen

2

1

3

2

C Mathematik

Biologie

Chemie

Physik

Informatik 

3

2

2

2

2

Sport 2

Wahlangebote Arbeitsgemeinschaften

Förderunterricht



Leistungsbewertung in der Gymnasialen 
Oberstufe

+   1   - +   2   - +   3   - +   4   - +   5   - 6   

15 14 13 12 11 10 9 8   7 6 5   4 3 2   1 0    

Leistungen in den Klausuren

Mitarbeit im Unterricht

➢ mündliche Beiträge
(Beteiligung am Unterrichtsgespräch,
Referate, u.a.)

➢ schriftliche Beiträge
(Tests, Datensammlungen, Protokolle,
Schülerbetriebspraktika u.a.)

➢ experimentelle, gestalterische
und praktische Leistungen



Versetzung in die Qualifikationsphase

• Klassenkonferenz entscheidet gemäß Verordnung (WeSchVo) und 
unter pädagogischen und fachlichen Gesichtspunkten

• Alle Noten sind versetzungsrelevant 

• Besonderheit (im Gegensatz zu Sek I): 04 NP ist eine Minderleistung 
und muss ggf. ausgeglichen werden

• Bei Ausgleich
• Anforderungen an Ausgleichsfächer (Stundenzahl bzw. Hauptfächer)

• Maßgebliches Kriterium: „Kann eine erfolgreiche Mitarbeit erwartet 
werden?“



Versetzung in die Qualifikationsphase

1 Ausgleichsfach mit 
mindestens 
10 Punkten

oder
2 Ausgleichsfächer mit 08 

oder 09 Punkten

2 Ausgleichsfächer
 mindestens jeweils 

Durchschnitt  des Fachs 05 
Punkte

in einem Fach
01, 02, 03 oder 04 Punkte

in zwei Fächern
01, 02, 03 oder 04 Punkte

in einem Fach

00 Punkte

in allen (Wahl-) 
Pflichtfächern

mindestens 
05 Punkte in allen anderen Fächern mindestens 5 Punkte

NichtversetzungVersetzung

Konferenzentscheidung im Einzelfall

möglicher Ausgleich

Kann eine erfolgreiche Mitarbeit 
in der Qualifikationsphase 
erwartet werden?



To-Do

• Versetzung schaffen

• Bio / Ch / Inf / Ph

• Kunst oder Musik

• WuN oder Rel

• ODER: Berufliches Gymnasium (Anmeldung bis Mitte Februar 2024)

• ODER: Auslandsjahr

Abgabe des Wahlbogens bis 
zum 15.05.2025




